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MD-1526-3/85 

Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1985; 
SteLLungnahme 
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Präsidium des NationaLrates 

Wien, 26. August 1985 
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Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der BeiLage 

25 Ausfertigungen seiner SteLLungnahme zu dem im Betreff ge­

nannten Gesetzentwurf zu übermitteLn. 

BeiLage 
(25-fach) 

Für den Lan samtsdirektor: 

Dr . PeischL 

Obersenatsrat 
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Amt der Wien er Landesregierung 

MD-1526-3/85 

Entwurf eines Abgaben­
änderungsgesetzes 1 985; 
Begutachtungsverfahren; 
SteLLungnahme 

zu GZ 06 0102/7-IV/6/85 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Wien, 26. August 1 985 

Auf das do. Schreiben vom 10. JuLi 1 985 beehrt sich das Amt der 

Wiener Landesregierung zum gegenständLichen Gesetzentwurf wie 

foLgt SteLLung zu nehmen: 

zu Abschnitt I, Einkommensteueroesetz 1 972, Art. I Z 9 

Durch das beabsichtigte neue Halbsatzverfahren bei offenen Aus­

schüttungen von AktiengeseLLschaften und GeseLLschaften mit 

beschränkter Haftung soLL, wie in den ErLäuterungen angeführt 

ist, die wirtschaftLiche Doppelbelastung der Unternehmensgewinne 

von KapitaLgeseLLschaften beseitigt werden. Die vorgeschLagene 

RegeLung, bei der Einkommensteuer den haLben Steuersatz zur 

Anwendung zu bringen, führt jedoch zu dem Ergebnis, daß die 

Gesamtbelastung durch Körperschaftsteuer und veranLagte Einkom­

mensteuer niedriger Liegen kann, als die·Besteuerung aLLein mit 

den normaLen Einkommensteuersätzen. Dies wird insbesondere in 

jenen FäLLen eintreten, in denen der ausgeschüttete Betrag für 

den Empfänger ein zusätzliches Einkommen darsteLLt, das mit den 

Marginalsteuersätzen zu versteuern ist. 
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Dies sei am BeispieL eines EinkommensteuerpfLichtigen demon­

striert, bei dem außer dem ausgeschütteten Betrag kein Einkommen 

vorLiegt: 

1, 000. 000 S zur Ausschüttung vorgesehen 

250. 000 S haLbe Körperschaftsteuer 

750. 000 S tatsächLich ausgeschüttet 

181. 500 S haLbe Einkommensteuer 

568. 500 S Nettoeinkommen 

Die gesamte Steuerbelastung durch Körperschaftsteuer und Einkom­

mensteuer würde nach der beabsichtigten RegeLung somit rund 

431. 000 S betragen, während nach den derzeitigen Bestimmungen 

rund 613. 000 S zu entrichten wären. Bei Versteuerung des gesam­

ten zur Ausschüttung vorgesehenen Betrages aLlein mit der ver­

anLagten Einkommensteuer, jedoch mit voLLen Sätzen, würde sich 

ein Betrag von 508. 000 S ergeben, aLso um rund 77. 000 S mehr. 

Tritt ein Grundeinkommen von 1 Mio. S hinzu, würde bei voLLer 

Ausschüttung die Steuerdifferenz rund 103. 000 S betragen, bei 

Anwendung der Marginalsteuersätze sogar 154. 000 S. 

Die vorgesehene Neuregelung bedeutet daher in der Besteuerung im 

Endeffekt eine BenachteiLigung aLler übrigen Einkunftsarten ge­

genüber den Einkünften aus KapitaLvermögen. 

Um die DoppeLbesteuerung der Unternehmensgewinne zu beseitigen, 

soLLte daher ansteLLe der im Entwurf vorgesehenen RegeLung der 

mit der Einführung des gespaLtenen Körperschaftsteuersatzes 

beschrittene Weg zu Ende gegangen werden und die RegeLung in der 

Weise erfoLgen, daß bei offenen Ausschüttungen keine Körper­

schaftsteuer mehr erhoben wird, beim Aktionär bzw. GeseLLschaf­

ter jedoc� diese Einkünfte aus KapitaLvermögen nach wie vor voLL 

versteuert werden. 
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zu Abschnitt V, Investitionsprämienoesetz 

Die VerLängerung des Investitionsprämiengesetzes soLLte zum AnLaß 

genommen werden, für die Verrechnung der in Anspruch genommenen 

Investitionsprämien (§ 16) eine den tatsächLichen VerhäLtnissen 

entsprechende RegeLung zu finden. 

Die derzeit gehandhabte AnLastung der in Anspruch genommenen 

Investitionsprämien nach festen Prozentsätzen für die veranLagte 

Einkommensteuer und die Körperschaftsteue-r entspricht in keiner 

Weise den tatsächLichen VerhäLtnissen. Es muß daher neuerLich 

gefordert werden, daß die nach Abzug des auf die Gewerbesteuern 

entfaLLenden AnteiLs verbLeibenden 81 v. H. der jeweiLs geLtend 

gemachten Investitionsprämie zur Gänze entweder der veranLagten 

Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer zugerechnet werden, 

je nachdem, ob der SteuerpfLichtige der veranLagten Einkommen­

steuer oder der Körperschaftsteuer unterLiegt. 

Der auf die Gewerbesteuer entfaLLende AnteiL ist derzeit mit 1 9  

v.H. in einer Summe ausgewiesen. Mit dem FAG 1 985 wurde das Tei­

LungsverhäLtnis zwischen Gemeindegewerbesteuer und Bundesgewerbe­

steuer auf 164 : 136 bzw. für die Jahre ab 1 986 auf 172 : 128 

geändert. Dem Grunde nach besteht jedoch nach wie vor ein Tei­

LungsverhäLtnis von 150 : 150, da die Anhebung des Hebesatzes 

bei der Gemeindegewerbesteuer LedigLich dazu diente, die Abwick­

Lung des vom Bund den Gemeinden eingeräumten Ersatzes für den 

WegfaLL der Gewerbesteuer vom Gewerbekapital, die - wie für das 

Jahr 1 984 gehandhabt - auch in der Weise erfoLgen könnte, daß 

das Teilungsverhältnis beibehaLten und den Gemeinden eine ent­

sprechende Finanzzuweisung gewährt wird, administrativ erhebLich 

zu vereinfachen. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu Lassen, soLLte diese Tat­

sache im § 16 in der Weise kLargesteLLt werden, daß der auf die 

Gemeindegewerbesteuer und der auf die Bundesgewerbesteuer ent­

faLLende -AnteiL mit je 9, 5 v.H. getrennt dargesteLLt werden. 
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zu Abschnitt IX, Grunderwerbsteueraesetz 1955 

Die nunmehr vorgesehene Ausdehnung der Grunderwerbsteuerbe­

freiung auf jene FäLLe, in denen die Wohnstätte oder das Wohn­

haus im Z eitpunkt der VerwirkLichung des Er.werbsvorganges noch 

nicht errichtet wurden, wäre grundsätzLich zu begrüßen. 

Da durch diese Ausdehnung jedoch ein enormer Steuerausfall ent­

steht - er wird vorn Bundesministerium für Finanzen mit rund 130 

Mio. S jährLich beziffert - und der gemäß FAG 1 985 zu 96 X von 

den Gemeinden zu tragen sein wird, kann dieser Ausdehnung nur 

dann zugestimmt werden, wenn den Gemeinden für diese AusfälLe 

ein entsprechendes ÄquivaLent geboten wird. 

Auch hinsichtLich der geschätzten AusfäLLe bei der Einkommen­

steuer (rund 200 Mio. S) und bei der umsatzsteuer (rund 50 Mio. S) 

wäre ein AusgLeich für die Länder und Gemeinden wünschenswert. 

Gegen die übrigen Bestimmungen des Entwurfes bestehen seitens 

des Amtes der Wiener Landesregierung keine Einwände. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser SteLLungnahme dem 

Präsidium des NationaLrates übermitteLt. 

Für den La esamtsdirektor: 

\ 
Dr. P�iSChL 

Obersenatsrat 
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